
Hinweise zum Ausfüllen des Erhebungsbogens: 

 

1. Keinerlei Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation 

 

Wenn von Ihrem Grundstück kein Regenwasser in die öffentliche Kanalisation eingeleitet wird, so kreuzen 
Sie bitte das dafür rechts vorgesehene Kästchen an und beschreiben Sie im Bemerkungsfeld die Art der 
Ableitung. 
 

2. Einzelbetrachtung der Flächen 

 

Gesamte Grundstücksfläche 

Das ist jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige, wirtschaftliche Einheit bildet. Bitte 

prüfen Sie, ob die vorgegebene Einheitsbildung den örtlichen Gegebenheiten entspricht. 

 

In vier Schritten ausfüllen: 

1. Eingemessene Gebäudeflächen sind bereits aus dem Liegenschaftskataster übernommen und deren 
Flächen in Spalte 1 gelistet worden. Tragen Sie bitte die auf dem beizulegenden Lageplan 
hinzugehörende Nummer der Fläche ein. Tragen Sie die komplette Flächengröße in Spalte 2 und 
danach nur die Flächenanteile in die Spalte 3 („davon in den Kanal einleitend") ein, die direkt oder 
indirekt das Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation einleiten. Sollte nicht die gesamte 
Fläche abflusswirksam sein (z.B. ein Teil des Daches ist abgehängt), dann geben Sie in der Spalte 3 die 
reduzierte abflusswirksame Fläche ein. Leitet ein Gebäude sein Niederschlagswasser z.B. in den Garten 
zur Versickerung ein, ist in der Spalte 3 eine „0“ einzutragen, damit ersichtlich ist, dass Sie diese Fläche 
konkret bearbeitet haben. Flächen ohne Eintrag in Spalte 3 werden als vollversiegelt und volleinleitend 
angenommen. 

 

2. Nicht eingemessene Gebäudeflächen und alle weiteren angeschlossenen befestigten Flächen erfassen 
Sie bitte in den weiteren Zeilen. Am einfachsten ist es, die Flächen von ggf. vorhandenen Zeichnungen 
zu entnehmen oder diese ersatzweise durch die Multiplikation von Länge x Breite festzustellen. Dazu 
bezeichnen Sie die Fläche kurz (z.B. Hof, Terrasse, Garageneinfahrt). In Spalte 2 tragen Sie die 
Gesamtfläche ein. In Spalte 3 tragen Sie dann bitte nur die Flächenanteile ein, von denen 
Niederschlagswasser eingeleitet wird. Hierbei ist es unerheblich, ob das Niederschlagswasser 
leitungsgebunden (z.B. Bircorinne) oder nicht Leitungsgebunden (z.B. oberflächlich durch das Gefälle 
der Fläche) in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. 

 

3. In Spalte 4 kennzeichnen Sie unbedingt, wie diese Fläche befestigt ist. Grundsätzlich wird zwischen 
zwei Befestigungsarten unterschieden: 

 Weitgehend wasserundurchlässige Befestigungen (Abflussfaktor 1,0) 

z.B. Standarddach , asphaltierte Fläche, Betonverbundpflaster, Plattenbelag 

 Wasserdurchlässige Befestigungen (Abflussfaktor 0,5) 
z.B. Gründach , Rasengitterstein, Rasenpflasterstein, Kies- oder Schotterfläche 

Sollten Sie keine Angabe zum Befestigungsgrad gemacht haben, wird der Abflussfaktor 1,0 

angenommen. 

 

4. In Spalte 5 tragen Sie die multiplizierten Werte von Spalte 3 und Spalte 4 ein. 
 
5. Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf angeschlossen sind, bleiben im Rahmen der 

Gebührenbemessung unberücksichtigt. Flächen, die an Zisternen mit Regenwassernutzung zur 
Gartenbewässerung angeschlossen sind, werden um 8 m² je m³ Fassungsvolumen reduziert. Flächen, 
die an Zisternen mit Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb angeschlossen sind, werden um 15 
m² je m³ Fassungsvolumen reduziert. Bitte geben Sie hierzu in Spalte 6 an, wo das Oberflächenwasser 
der Fläche hingeführt wird. 

 

Rasenflächen sind bei den Angaben zu den Flächen nicht zu berücksichtigen und gelten daher als nicht 

einleitend! 

 

3. Regenwassernutzungsanlage 

 

Sollte sich auf Ihrem Grundstück eine Regenwassernutzungsanlage (Zisterne) befinden, so geben Sie 

diese bitte an. Bitte geben Sie auch an, wie viel Fläche an diese Zisterne angeschlossen ist und wofür das 

Wasser dieser Regenwassernutzungsanlage verwendet wird. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Angaben zu den abflusswirksamen Flächen 

 
Für die Berechnung der abflusswirksamen Flächen müssen Sie diesem Antrag zusätzlich einen Lageplan 
im Maßstab 1:500 oder 1:1000 mit Eintrag der Flurstücks-Nummer beilegen. 
In diesem Lageplan müssen alle versiegelten Flächen eingezeichnet sein. Bitte nummerieren Sie diese 
Flächen anschließend fortlaufend. Die Nummerierung wird nachfolgend benötigt. 
Bitte beachten Sie die Hinweise in den Erläuterungen zum Fragebogen! 
 

Flurstück:  Flst.Nr.
 

Gemarkung: 
 

Lage: Straße, Hausnummer
 

Adressat: Name und Anschrift
 

 

  1. Keinerlei Einleitung von Niederschlagswasser in öffentliche Kanalisation 

Von meinem gesamten Grundstück wird weder direkt noch indirekt Niederschlagswasser in die 
öffentliche Kanalisation eingeleitet. 
Bitte im Bemerkungsfeld kurz die Art der Ableitung beschreiben 

 

 

2. Einzelbetrachtung der Flächen 

 

Gesamte Grundstücksfläche: m² 
 

Hinweise:  1) Bitte nur volle Quadratmeter eintragen           2) Dachflächen werden horizontal gemessen 
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*Auszug aus der Anlage: 
Faktor 1,0: weitgehend wasserundurchlässige Befestigungen, 
   z.B. Standarddach, asphaltierte Fläche, Betonverbundpflaster, Plattenbelag 
Faktor 0,5: Wasserdurchlässige Befestigungen 
   z.B. Gründach, Rasengitterstein, Rasenpflasterstein, Kies- oder Schotterfläche 



 

  3. Regenwassernutzungsanlage 

Nr. 
Art der 

Regenwassernutzungsanlage 
Angeschlossen
e Fläche(n) Nr. 

Fassungsver
mögen 

[m³] 

Überlauf in die 
öffentliche 

Abwasseranlagen 

Art der Nutzung 

Brauch- 
wasser 

Garten- 
wasser 

1 Zisterne, ..
   

 ja          nein   

2 
   

 ja          nein   

3 
   

 ja          nein   

 

4. Brunnen 

Befindet sich auf Ihrem Grundstück ein Brunnen, von dem Grundwasser gefördert wird? 

 ja  nein  

Wie wird das Wasser gefördert?  

 elektrische Pumpe  Handpumpe 

Wofür wird das gewonnene Wasser verwendet? 

 Gartenbewässerung 
 Brauchwassernutzung im Haushalt  

      (beispielsweise Toilettenspülung) 

 

  5. Bemerkungen 

 
 

6. Kontaktdaten 

Name, Vorname:  

Adresse:  

Telefon:  

Email:  
 
Ich bin am besten zu folgenden Zeiten erreichbar: 

 
 

Ich erkläre, dass die von mir gemachten Angaben den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen und nach 
bestem Wissen erstellt wurden. Mir ist bekannt, dass sämtliche Änderungen an den bebauten bzw. 
befestigten Flächen der Gemeinde Walzbachtal unverzüglich mitzuteilen sind. 
 
Diesen Antrag habe/n ich/wir einen entsprechenden Lageplan beigelegt. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die Daten zum Zwecke der Erhebung der Niederschlagswassergebühr genutzt, 
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. 
 
Änderungen der befestigten Flächen sind unverzüglich der Gemeinde (Tel. 88-122) mitzuteilen! 

 

      ______________________________ 
Datum       Unterschrift 
 
 



Auszug aus der Abwassersatzung der Gemeinde Walzbachtal (AbwS) vom 12.07.2011 
 

§ 3  
Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

 
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer Bestimmung 

dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen Abwasseranlagen 
anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den Grundstücken anfallende Abwasser 
der Gemeinde im Rahmen des § 45b Abs. 1 und Abs. 2 WG zu überlassen. Der 
Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt an 
die Stelle des Eigentümers. 

 
(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur Nutzung eines 

Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 
 

(3) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie bestimmten öffentlichen 
Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die öffentliche Abwasseranlage erst nach 
Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb von sechs 
Monaten nach der betriebsfertigen Herstellung anzuschließen. 
 

(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss im Interesse der öffentlichen 
Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls geboten ist. 

 
§ 6  

Allgemeine Ausschlüsse 
 
(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, die die 

Reinigungswirkung der Klärwerke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die 
Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung beeinträchtigen, die öffentlichen 
Abwasseranlagen angreifen, ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren 
oder gefährden können, oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen arbeitenden Personen 
oder dem Vorfluter schaden können. Dies gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. 
 

(2) Insbesondere sind ausgeschlossen: 
1. Stoffe − auch im zerkleinerten Zustand −, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in den 

öffentlichen Abwasseranlagen führen können (zum Beispiel Kehricht, Schutt, Asche, 
Zellstoffe, Mist, Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, Textilien, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, 
Haut- und Lederabfälle, Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige 
Rückstände); 

2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe (zum Beispiel Benzin, Heizöl, 
Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl-/Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Reste von 
Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut aus Schlachtungen, mit 
Krankheitskeimen behaftete oder radioaktive Stoffe) sowie Arzneimittel; 

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke; 
4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (zum Beispiel milchsaure Konzentrate, 

Krautwasser); 
5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder Dämpfe verbreiten kann; 
6. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht; 
7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den Richtwerten des Anhangs A. 1 

des Merkblatts DWA-M 115−2 vom Juli 2005 (Herausgeber/Vertrieb: Deutsche Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. − DWA −, Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 
Hennef) liegen. 
 

(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall über die nach Absatz 2 einzuhaltenden Anforderungen 
hinausgehende Anforderungen stellen, wenn dies für den Betrieb der öffentlichen 
Abwasseranlagen erforderlich ist. 
 

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
zulassen, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme im 
Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der Antragsteller eventuell entstehende 
Mehrkosten übernimmt. 

 

 



§ 7 
Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

 
(1) Die Gemeinde kann im Einzelfall Abwasser von der öffentlichen Abwasserbeseitigung 

ausschließen, 
a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick auf den Anfallort oder wegen der 

Art oder Menge des Abwassers unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen würde; 
b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik nicht mit häuslichen 

Abwässern gesammelt, fortgeleitet oder behandelt werden kann. 
 
(2) Die Gemeinde kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluss und die Benutzung gestatten, wenn 

der Grundstückseigentümer die für den Bau und Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen 
entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf Verlangen angemessene Sicherheit leistet. 

 
(3) Schließt die Gemeinde in Einzelfällen Abwasser von der Beseitigung aus, bedarf dies der 

Zustimmung der Wasserbehörde (§ 45 b Abs. 4 Satz 2 WG). 
 

§ 8 
 Einleitungsbeschränkungen 

 
(1) Die Gemeinde kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von einer Vorbehandlung oder 

Speicherung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies insbesondere im 
Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder auf sonstige öffentliche Belange 
erfordert. 
 

(2) Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an eine öffentliche 
Kläranlage angeschlossen sind, nur nach ausreichender Vorbehandlung eingeleitet werden. 
 

(3) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, und von sonstigem 
Wasser bedarf der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. 

 
§ 15 

Genehmigungen 
(1) Der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde bedürfen 

a) die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, deren Anschluss sowie deren 
Änderung; 

b) die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Änderung der Benutzung. Bei 
vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Genehmigung widerruflich oder 
befristet ausgesprochen. 

(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z. B. über bestehende 
Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich. 
 

(3) Aus dem Antrag müssen auch Art, Zusammensetzung und Menge der anfallenden Abwässer, die 
vorgesehene Behandlung der Abwässer und die Bemessung der Anlagen ersichtlich sein. 
Außerdem sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen:  
- Lageplan im Maßstab 1: 500 mit Einzeichnung sämtlicher auf dem Grundstück bestehender 

Gebäude, der Straße, der Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen, der vor dem 
Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vorhandenen weiteren 
Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben, usw.; 

− Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen anzuschließenden 
Gebäude im Maßstab 1 : 100, mit Einzeichnung der anzuschließenden Entwässerungsteile, 
der Dachableitung und aller Entwässerungsleitungen unter Angabe des Materials, der lichten 
Weite und der Absperrschieber oder Rückstauverschlüsse; 

− Systemschnitte der zu entwässernden Gebäudeteile im Maßstab 1: 100 in der Richtung der 
Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallrohre, der Dimensionen und der 
Gefällverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässerungsanlage und des Straßenkanals, 
bezogen auf Normalnull). 

Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Straßenkanals, Lage der 
Anschlussstelle und Höhenfestpunkte) sind bei der Gemeinde einzuholen. Dort sind auch Formulare 
für die Entwässerungsanträge erhältlich.  
 
 
 
 
 



§ 16 
Regeln der Technik 

 
Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind 
insbesondere die technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von 
Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die die oberste Wasserbehörde durch öffentliche 
Bekanntmachung einführt. Von den allgemein anerkannten Regeln der Technik kann abgewichen 
werden, wenn den Anforderungen auf andere Weise ebenso wirksam entsprochen wird. 
 

§ 18 
Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte 

 
(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin und Benzol sowie Öle oder 

Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung dieser 
Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörenden Schlammfängen) einzubauen, zu 
betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Abscheider mit den dazugehörenden 
Schlammfängen sind vom Grundstückseigentümer in regelmäßigen Zeitabständen, darüber 
hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen. Bei schuldhafter Säumnis ist er der 
Gemeinde gegenüber schadensersatzpflichtig. Für die Beseitigung/Verwertung der anfallenden 
Stoffe gelten die Vorschriften über die Abfallentsorgung. 
 

(2) Die Gemeinde kann vom Grundstückseigentümer im Einzelfall den Einbau und den Betrieb einer 
Abwasserhebeanlage verlangen, wenn dies für die Ableitung des Abwassers notwendig ist; 
dasselbe gilt für Pumpanlagen auf Grundstücken, die an Abwasserdruckleitungen angeschlossen 
werden. § 16 bleibt unberührt. 

(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergleichen sowie Handtuchspender 
mit Spülvorrichtung dürfen nicht an Grundstücksentwässerungsanlagen angeschlossen werden. 
 

§ 19 
Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen 

 
Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben und Sickeranlagen sind unverzüglich außer Betrieb zu 
setzen, sobald das Grundstück über eine Abwasserleitung an eine öffentliche Kläranlage 
angeschlossen ist. Die Kosten für die Stilllegung trägt der Grundstückseigentümer selbst. 
 

§ 20 
Sicherung gegen Rückstau 

 
Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, insbesondere Toiletten mit 
Wasserspülung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken, die tiefer als die Straßenoberfläche 
an der Anschlussstelle der Grundstücksentwässerung (Rückstauebene) liegen, müssen vom 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten gegen Rückstau gesichert werden. Im Übrigen hat der 
Grundstückseigentümer für rückstaufreien Abfluss des Abwassers zu sorgen. 
 

§ 40a 
Bemessung der Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 1) sind die bebauten und 

befestigten (versiegelten) Flächen des an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossenen 
Grundstücks, von denen Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar den öffentlichen 
Abwasseranlagen zugeführt wird. Maßgebend für die Flächenberechnung ist der Zustand zu 
Beginn des Veranlagungszeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht, der 
Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses. 

(2) Die versiegelten Flächen werden mit einem Faktor multipliziert, der unter Berücksichtigung des 
Grades der Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für die einzelnen Versiegelungsarten wie 
folgt festgesetzt wird:  
a) Stark versiegelte Flächen, z. B. Dachflächen, Asphalt, Beton, Bitumen, Pflaster, Platten, 

Verbundsteine 1,0 
b) Wenig versiegelte Flächen, z. B. Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine, 

Porenpflaster, Gründächer 0,5  
Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach Buchstaben a) 
bis b), die der vorliegenden Versiegelung in Abhängigkeit vom 
Wasserdurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt. 



(3) Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser über eine Sickermulde, ein Mulden-
Rigolensystem oder eine vergleichbare Anlage mit gedrosseltem Ablauf oder mit Notüberlauf den 
öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, bleiben unberücksichtigt. 
 

(4) Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf in die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 
angeschlossen sind, bleiben im Rahmen der Gebührenbemessung unberücksichtigt. Für 
Flächen, die an Zisternen mit Überlauf angeschlossen sind gilt folgendes: 

a) bei Regenwassernutzung, ausschließlich zur Gartenbewässerung, werden die Flächen um 8 
m2 je m3 Fassungsvolumen reduziert; 16 

b) bei Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb werden die Flächen um 15 m2 je m3 
Fassungsvolumen reduziert. Sätze 1 und 2 gelten nur für Zisternen, die fest installiert und mit 
dem Boden verbunden sind. 

 
§ 46 

Anzeigepflicht 
 
(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde der Erwerb oder die Veräußerung eines an die 

öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücks anzuzeigen. Entsprechendes gilt 
beim Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen baulichen Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig 
sind der Veräußerer und der Erwerber. 
 

(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes hat der Gebührenschuldner der 
Gemeinde anzuzeigen: 
a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen Wasserversorgungsanlage; 
b) das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser genutzte Niederschlagswasser 

(§ 40 Abs. 1 Nr. 3); 
c) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigung (§ 8 Abs. 3). 

 
(3) Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des Grundstücks an die öffentliche 

Abwasserbeseitigung, hat der Gebührenschuldner die Lage und Größe der Grundstücksflächen, 
von denen Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird (§ 40a Abs. 1) 
der Gemeinde in prüffähiger Form mitzuteilen. Kommt der Gebührenschuldner seinen 
Mitteilungspflichten nicht fristgerecht nach, werden die Berechnungsgrundlagen für die 
Niederschlagswassergebühr von der Gemeinde geschätzt. Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne 
im Maßstab 1:500 oder 1:1000 mit Eintrag der Flurstücks-Nummer. Die an die öffentlichen 
Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücksflächen sind unter Angabe der in § 40a Abs. 2 
aufgeführten Versiegelungsarten und der für die Berechnung der Flächen notwendigen Maße rot 
zu kennzeichnen. Die Gemeinde stellt auf Anforderung einen Anzeigevordruck zur Verfügung. 
 

(4) Ändert sich die Größe oder der Versiegelungsgrad des Grundstücks gem. § 40 a, hat dies der 
Grundstückseigentümer binnen eines Monats der Gemeinde anzuzeigen. 

(5) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines Grundstücks 
oder einer Wohnung berechtigten Personen der Gemeinde mitzuteilen: 
a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des 

Abwassers; 
c) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangen oder 

damit zu rechnen ist. 
(6) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde mitzuteilen, wenn die 

Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gem. § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 
Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte Teilflächen gewerblich oder als 
Hausgarten genutzt, tatsächlich an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen oder auf 
ihnen genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden. 

(7) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorübergehend, außer Betrieb gesetzt, 
hat der Grundstückeigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der 
Grundstücksanschluss rechtzeitig verschlossen oder beseitigt werden kann. 

(8) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Absatzes 1 der 
bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitpunkt bis zum 
Eingang der Anzeige bei der Gemeinde entfallen. 

 

 


